
Beschreibung Förderung der externen Erstellung der Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE) 

Bezug zur GAP- 

Strategieplan-VO 

bzw. Dach-VO 

Artikel 42 – 44 VO (EU) Nr. 1305/2013 i.V.m. Artikel 32 ff VO (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 4 Buchst. b) der 

Übergangsverordnung im Einklang mit Artikel 71 GAP SP-VO i.V.m. Artikel 28 Abs. 1 a) der Dach-VO 

Spezifische Ziele/ 

ggf. sektorale 

Ziele 

Artikel 6 Abs. 1 h) GAP-SP-VO: Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten (Schwerpunktbe-

reich 6b nach VO (EU) Nr. 1305/2013  im EPLR EULLE)  

Handlungsbedarf  

 (vgl. SWOT/SÖA) 

 Grundsätzlich alle spezifischen Ziele nach Artikel 6 der GAP-SP-VO 

Codierung Bezeichnung 

Code Bezeichnung 

H.1  Innovative, generationenübergreifende und interkommunale Ansätze zum Umgang mit 

den Problemen der ländlichen Entwicklung, unter Berücksichtigung der demografischen 

Entwicklung und sich daraus ergebenden Herausforderungen  

H.2  Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze 

H.3  Sicherung oder Verbesserung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen durch 

angemessene lokale Infrastrukturen und Versorgungseinrichtungen für die Bevölkerung   

H.4  Stärkung der Selbstorganisation bei der Förderung der lokalen Entwicklung der 

Regionen (Bottom-up-Ansatz)  

H.5  Stärkung der Identität und Erhalt des kulturellen und natürlichen Erbes sowie Entwicklung 

von Dorf- und Ortskernen 

H.6  Unterstützung des Ehrenamts und bürgerschaftlichen Engagements 

H.7  Gleichstellung aller Geschlechter und sozialen Gruppen 

H.8  Steigerung der Kooperations-, Service- und Innovationskultur im Tourismus und 

qualitative Verbesserung der touristischen Infrastruktur 

H.9  Stärkung von Beschäftigung, Wachstum, Stoffkreisläufen und lokaler Entwicklung in 

ländlichen Gebieten durch Bioökonomie 

H.10  Auf- und Ausbau von Wertschöpfungsketten in Forst- und Holzwirtschaft  

I.2 Verbesserung des Angebots nachhaltiger und regionaler Lebensmittel mit definierten 

Produktionskriterien 

I.5 Bessere Verwertung von Lebensmitteln und Reduzierung der Lebensmittelabfälle 
 

Förderzweck /  

Fördergegenstand 

Gegenstand der Förderung sind die Kosten der Erarbeitung LILE einschließlich Beratungskosten und Kosten 

für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Konsultation von Interessensgruppen zur Vorbereitung der 

Strategie durch externe Stellen.  

Nicht förderfähig sind Ausgaben für: 

 Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind 

 Beratungs- und Betreuungsleistungen der öffentlichen Verwaltung 

 Betriebskosten 

 Mehrwertsteuer, die im Rahmen der nationalen Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer rückerstattet 

werden. 

 Eigene Personalkosten 

Zuwendungs- 

empfänger/ 

Begünstige 

 Natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des öffentlichen und 

privaten Rechts  

 Zusammenschlüsse von lokalen, regionalen Akteuren mit eigener Rechtspersönlichkeit (Empfehlung) 

bzw. Vertretung durch eine juristische Person des öffentlichen bzw. privaten Rechts 

Art, Umfang und 

Höhe der Zuwen-

dung 

 Die Förderung wird als Zuschuss zur Erstattung nachgewiesener förderfähiger Kosten.  

 Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 90% der förderfähigen Ausgaben, höchstens 35.000 € pro 

LILE. 

Bedingungen für 

die Förderfähigkeit 

(Fördervorausset-

zungen) 

 Erklärung und Begründung der Antragstellerin/des Antragstellers, dass das Vorhaben den Zielen des 

ELER/ des GAP-SP dient. 

 Interessenbekundung potentieller Lokaler Aktionsgruppen gegenüber der ELER-Verwaltungsbehörde 

 Mindestpunktzahl in Höhe von 35 Punkten muss erreicht werden  

 

                                                 

1 LEADER (von der örtlichen Bevölkerung betriebene örtliche Entwicklung gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) [Dachverordnung] 

LEADER1 - Förderung der externen Erstellung der Lokalen Integrierten Ländli-
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Beschreibung Förderung der externen Erstellung der Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE) 

Geplante Gebietskulisse (Mehrfachnennung möglich) Punkte 

 kreisübergreifende Region  15 

 Region innerhalb eines Landkreises 10 

 innerhalb oder Teilbereiche der Nationalparkregion  10 

 innerhalb oder Teilbereiche von Naturparken 5 

 innerhalb oder Teilbereiche von historischen Kulturlandschaften 5 

Einwohnerdichte der Gebietskulisse  

 Einwohnerdichte unter 60 Einwohner / km 2 15 

 Einwohnerdichte unter 100 Einwohner / km 2 10 

 Einwohnerdichte unter 200 Einwohner / km 2 5 

Erfahrungen im Bereich von Entwicklungsprozessen (z.B. LEADER, ILE, 

…) 

 

 ohne Erfahrung 10 

 mit Erfahrung 5 

Geplante Kooperationen  

 transnationale Kooperation 15 

 länderübergreifende Kooperation 10 

 gebietsübergreifende Kooperation 5 
 

Förder- 

verpflichtungen 

 Vorgaben der ELER-Verwaltungsbehörde zur Gebietskulisse sind einzuhalten. 

 Vorgaben entsprechend des Wettbewerbsaufrufs der ELER-Verwaltungsbehörde zu Inhalt und 

Gliederung der LILE sind einzuhalten. 

andere  

Verpflichtungen 

 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass keine Bewerbung auf 

Anerkennung als LEADER-Region für die Förderperiode 2021 - 2027 fristgerecht eingereicht wird. 

 Vorgaben für öffentliche Aufträge sind einzuhalten. 

 


